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II -13IfJ~:r Beilagen zu elen Stcn(")~taphi",d1Ct1 Pf()~:~ 

ses Nat;on\lI",~fI'M XV, G"~"tz~,,h"d;.;:;p.:rinde 

Anfrage 

der AbgQordneten Dr. LEIBENFROST 

und Genossen 

an den Bundesminister für soziaZe VerwaZtung 

betreffend InvaZideneinsteZZungsgesetz 

Nach dem InvaZideneinsteZZun~sgeEetz sind aZZe DienEtgeber~ die 

25 oder mehr Dienstnehmer beschäftigen~ verpftichtet~ für je 

25 Dienstnehmer mindestens einen begünstigten InvaZiden 

einzusteZZen. Wird die EinsteZZungspflicht nicht erfülZt~ so 

ist die sogenannte AusgZeichstaxe zu bezahZen . 

. In der betrieblichen Praxis zeigt sich bei der Handhab.ung des. 

iGese tzes wiederho Zt·~ daß eine qua Zifizierte (mehrfache) Anrechnung 

von SchwerstinvaZiden auf die EinsteZZungspfZicht~ deren 

EingZiederung in den Arbeitsprozeß erZeichtern würde. Ein 

Betrieb mit z.B.80 Dienstnehmern muß nach der derzeitigen 

.RechtsZage vier InvaZide beschäftigen oder entsprechende 

AusgZeichsta::cen bezahZen. Soferne die Beschäftigung eines 

SchwerstinvaZiden "quaZifiziert"~ aZso z.B. auf zwei ein8~eZZungs7 

pfZichtige invaLide Personen angerechnet ~erden k8nnte 3 würden 

die Dienstgeber aus mehrfachen Gründen ehe,rM8gZichkeiten zur 

Beschäftigung von Schwerstinvaliden haben. Eine solche RegeLung 

wäre aus humanitären und betriebswirtschaftlichen Gründen als 

konstruktiver Beitrag zu}> besser'en L8sung der aufgezeigten ProbLeme 

zu werten. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister für' soZ'z:al;.e Verwaltung foLgende 
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A n fra g e : 

1) WeZche SteZlungnahme beziehen Sie grundsatzZich zu dem 

angesprochenen Problem ? 

2) Sind Sie bereit 3 bei der Novellierung des Invaliden­

einsteZlungsgesetzes eine qualifizierte Anrechnung bei der 

EinsteZlung von Schwerstinvaliden zu berUcksichtigen ? 

3) Wenn ja 3 in welcher Form? 

4 ) Wenn n.ein 3 aus we lehen GrUnden ? 

5) Wann ist mit einer A'nderung des InvalideneinsteZlungsgesetzes, 

zu rechnen ? 
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